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internationale Entwicklung, jetzt oft durch internationale Dis-
ziplinen, Verpflichtungen und Weltmarkterwägungen einge-
engt ist und dass es Sache jeder Regierung ist, die mit der Ak-
zeptanz internationaler Regeln und Verpflichtungen verbun-
denen Vorteile und die Nachteile aus dem Verlust politischen
Handlungsspielraums abzuwägen;

5. ist sich ferner dessen bewusst, dass eine Politik,
die die wirtschaftliche und die soziale Entwicklung miteinan-
der verbindet, zur Verminderung von Ungleichgewichten in-
nerhalb von Ländern und zwischen ihnen beitragen und so ge-
währleisten kann, dass die Armen und die in den prekärsten
Situationen lebenden Menschen größtmöglichen Nutzen aus
dem Wirtschaftswachstum und der Entwicklung ziehen kön-
nen;

6. beschließt, den Punkt „Globalisierung und Interde-
pendenz“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekre-
tär, der Generalversammlung einen Bericht über den Unter-
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dazu ermutigend, Initiativen auszuarbeiten, die die Mit-
wirkung des Privatsektors am Technologietransfer und an der
technologischen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit
fördern,

1. bekräftigt ihre Verpflichtung,

a) vorhandene Mechanismen zu stärken und zu ver-
bessern und Initiativen auf dem Gebiet der Forschung und
Entwicklung zu unterstützen, namentlich auch durch freiwil-
lige Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem pri-
vaten Sektor, um den besonderen Bedürfnissen der Entwick-
lungsländer in den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft,
Erhaltung und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen
und Umweltmanagement, Energie, Forstwirtschaft und Fol-
gen des Klimawandels Rechnung zu tragen;

b) den Zugang zu und die Entwicklung, Weitergabe
und Verbreitung von Technologien, namentlich umweltscho-
nenden Technologien und entsprechendem Know-how, zu-
gunsten der Entwicklungsländer zu fördern und gegebenen-
falls zu erleichtern;

c) den Entwicklungsländern in ihrem Bemühen um
die Förderung und Entwicklung nationaler Strategien auf dem
Gebiet der Humanressourcen sowie der Wissenschaft und
Technologie, die wesentliche Triebkräfte für den Aufbau na-
tionaler Kapazitäten für die Entwicklung sind, behilflich zu
sein;

d) größere Anstrengungen zur Erschließung erneuer-
barer Energiequellen, einschließlich angepasster Technologi-
en, zu fördern und zu unterstützen;

e) auf nationaler und internationaler Ebene Politiken
umzusetzen, um öffentliche wie auch private inländische und
ausländische Investitionen anzuziehen, die zu Wissensver-
besserung, Technologietransfer zu gegenseitig vereinbarten
Bedingungen sowie zu Produktivitätssteigerungen führen;

f) die individuellen und kollektiven Anstrengungen
der Entwicklungsländer zur Nutzung neuer Agrartechnologi-
en für eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität
mit umweltverträglichen Mitteln zu unterstützen;

2. erkennt an, dass Wissenschaft und Technologie,
einschließlich der Informations- und Kommunikationstech-
nologien, eine entscheidende Rolle für die Erreichung der in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der Millenniums-Entwicklungsziele, und für die volle Teilha-
be der Entwicklungsländer an der Weltwirtschaft spielen;

3. stellt fest, dass der volle und gleichberechtigte Zu-
gang von Frauen jeden Alters zu Wissenschaft und Technolo-
gie und ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe daran für
die Herbeiführung der Gleichstellung der Geschlechter und
der Ermächtigung der Frauen ausschlaggebend sind, und un-
terstreicht, dass zur Beseitigung der Hindernisse für den
gleichberechtigten Zugang von Frauen und Mädchen zu Wis-
senschaft und Technologie ein systematischer, umfassender,
integrierter, nachhaltiger, multidisziplinärer und sektorüber-
greifender Ansatz erforderlich ist;

4. ersucht die Kommission für Wissenschaft und
Technologie im Dienste der Entwicklung, dem Wirtschafts-
und Sozialrat weiterhin als Koordinierungsstelle für die sys-

temweiten Folgemaßnahmen zu den Ergebnissen des Welt-
gipfels über die Informationsgesellschaft266 behilflich zu sein
und im Rahmen ihres in Resolution 2006/46 des Rates festge-
legten Mandats den besonderen Bedürfnissen der Entwick-
lungsländer auf Gebieten wie der Landwirtschaft, der ländli-
chen Entwicklung, den Informations- und Kommunikations-
technologien und dem Umweltmanagement Rechnung zu tra-
gen;

5. ermutigt die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit mit den maßgeb-
lichen Partnern auch weiterhin Überprüfungen der Wissen-
schafts-, Technologie- und Innovationspolitik vorzunehmen,
um den Entwicklungs- und Transformationsländern dabei be-
hilflich zu sein, die zur Einbindung der Wissenschafts-, Tech-
nologie- und Innovationspolitik in ihre nationalen Entwick-
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11. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution mit Empfehlungen
für künftige Folgemaßnahmen vorzulegen und darin auch In-
formationen über die bei der Einbindung der Wissenschafts-,
Technologie- und Innovationspolitik in die nationalen Ent-
wicklungsstrategien gewonnenen Erkenntnisse aufzunehmen.

RESOLUTION 66/212

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/66/442/Add.3, Ziff. 9)270.

66/212. Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern mit 
mittlerem Einkommen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Ergebnisse der großen internatio-
nalen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen,
einschließlich der Millenniums-Erklärung der Vereinten Na-
tionen271 und des Ergebnisses des Weltgipfels 2005272, sowie
die einschlägigen Bestimmungen der Resolutionen der Gene-
ralversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 62/208 vom 19. De-
zember 2007 mit dem Titel „Dreijährliche umfassende
Grundsatzüberprüfung der operativen Entwicklungsaktivitä-
ten des Systems der Vereinten Nationen“, in der sie anerkann-
te, dass die Entwicklungsländer mit mittlerem Einkommen
noch immer vor großen Herausforderungen auf dem Gebiet
der Armutsbeseitigung stehen und dass die Anstrengungen
zur Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützt wer-
den sollen, um sicherzustellen, dass das bisher Erreichte von
Dauer ist, so auch indem die wirksame Ausarbeitung umfas-
sender Konzepte der Zusammenarbeit unterstützt wird,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 63/223 vom
19. Dezember 2008 und 64/208 vom 21. Dezember 2009,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs273;

2. betont, wie wichtig die Fortsetzung der sachbezo-
genen Behandlung der Frage der Entwicklungszusammenar-
beit mit Ländern mit mittlerem Einkommen ist;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern mit mitt-
lerem Einkommen vorzulegen, und beschließt, den Unter-
punkt „Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern mit mittle-
rem Einkommen“ unter dem Punkt „Globalisierung und In-

terdependenz“ in die vorläufige Tagesordnung der genannten
Tagung aufzunehmen.




